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Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 

 

Der russische Angriff auf die Ukraine zwingt viele Menschen zur Flucht aus ih-

rer Heimat. Mehrere hunderttausend Personen flüchteten bisher an die Gren-

zen und ins Ausland. Die Solidarität in Europa ist gross und verschiedene Län-

der, so auch die Schweiz, nehmen die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf.  

 

Die Situation entwickelt sich schnell und die Zahl der Geflüchteten dürfte in 

den kommenden Tagen und Wochen stark ansteigen. Letzten Informationen 

zufolge erwartet das Staatssekretariat für Migration (SEM) weiterhin 15‘000 bis 

30‘000 Geflüchtete pro Monat. Der Kanton Aargau registriert rund 1‘600 Zu-

weisungen von Schutzsuchenden mit Status S. Bisher sind täglich 60 bis 100 

Zuweisungen zu verzeichnen.  

 

Um die Zuständigkeitsfrage auf kantonaler Ebene zu regeln, hat der Regie-

rungsrat am 11. April 2022 eine Sonderverordnung für Schutzbedürftige ohne 

Aufenthaltsbewilligung aus der Ukraine (Schutzbedürftigen-Verordnung; SbV) 

erlassen. Die Zuständigkeiten und Abläufe in Bezug auf die Unterbringung, 

Unterstützung und Betreuung von Personen mit Schutzstatus S ohne Aufent-

haltsbewilligung sind so im Kanton Aargau analog denjenigen von vorläufig 

aufgenommen Ausländern ausgestaltet.  

 

Somit sind in der Regel die Gemeinden für die Unterbringung, Unterstützung 

und Betreuung von Personen mit Schutzstatus S zuständig. Um diese Aufgabe 

bewältigen zu können, hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe zur Unter-

stützung eingesetzt.  

 

Um einen Überblick über die Hilfsangebote der Bevölkerung zu erhalten, 

wurde bereits ein Fragebogen in alle Haushalte verschickt. Wir danken an 

dieser Stelle für alle Rückmeldungen, die wir bereits erhalten haben. Weitere 

Hilfsangebote sind herzlich willkommen. 

 

Aufgrund der aktuellen Lage und der starken Flüchtlingsbewegungen aus 

der Ukraine ist es unabdingbar, dass auch die Gemeinden zusätzlichen 

Wohnraum bereitstellen.   

 



Der Gemeinderat hat auf Antrag der «Arbeitsgruppe Ukraine» entschieden, 

prioritär im Alten Schulhaus - in den ehemaligen Schulzimmern - Wohnraum 

zu schaffen. Es können so plus/minus 20 Personen für längere Zeit unterge-

bracht werden. Die Kosten für das Bereitstellen der Unterkünfte belaufen sich 

auf rund 50‘000 Franken. Weiterer Wohnraum wird von der Arbeitsgruppe lau-

fend geprüft.  

 

Für das Einrichten der Unterkünfte benötigen wir Ihre Hilfe. Wir brauchen noch 

entsprechendes Mobiliar für die Küche, Schlafräume, Aufenthaltsräume und 

Waschküche. Bitte melden Sie sich direkt bei Harry Battaglia (Leiter Haus-

wartsdienst) unter der Nummer 079 346 01 28. Er ist werktags zwischen 10 und 

12 Uhr erreichbar.  

 

Der Gemeinderat dankt der Niederwiler Bevölkerung schon jetzt für die Unter-

stützung.  

 

 

Informationen an Hundehalter 

 

Bitte helfen Sie mit, Wegränder und Wiesen, benachbarte Gärten und private 

Grundstücke sauber zu halten, indem Sie den Kot Ihrer Hunde einsammeln 

und in den dafür vorgesehenen Robidog-Kästen entsorgen. Hundekot ist für 

Mensch und Tier gefährlich. Hundekot kann Eier des Hundebandwurmes oder 

des Hundespulwurmes enthalten, die sich in Rindermägen zu Bandwurmlar-

ven weiterentwickeln. Da von diesen Larven auch der Mensch befallen wer-

den kann, ist es wichtig, dass deren Entwicklungszyklus durch konsequentes 

Einsammeln des Hundekotes und durch regelmässiges Entwurmen Ihres Hun-

des unterbrochen wird.  

 

In der Zeit zwischen dem 1. April bis 31. Juli sind im Wald und am Waldrand 

alle Hunde zwingend an der Leine zu führen. Dieses Obligatorium gilt gestützt 

auf § 21 Abs. 1 der Verordnung zum Jagdgesetz des Kantons Aargau.  

 

 

Spielplätze Schulanlage 

 

Der Auftrag für die neuen Spielplätze bei den Schulhäusern Riedmatt 1 - 3 

wurde der Hufschmid Gartenbau AG, Fischbach-Göslikon, erteilt. Die Arbei-

ten werden während den Sommerschulferien 2022 ausgeführt. 

 



Neue Dorfbeflaggung 

 

Die Niederwiler Bevölkerung hat entschieden. Mit 212 zu 120 Stimmen hat die 

Variante 2 (jedes Wappen einzeln) obsiegt. Die neuen Fahnen werden nun 

bestellt und werden unser Dorf erstmals am Aargauer Musiktag vom 10. bis 

12. Juni 2022 schmücken. 

 

 
 

Im Rahmen der Gesamterneuerung und Ergänzung der Gemeindebeflag-

gung kann die Niederwiler Bevölkerung für ihre Bestellungen von einem Son-

derrabatt von 20 % bei der Alpenfahnen AG profitieren. Bitte benutzen Sie 

dazu das spezielle Bestellformular, welches online aufgeschaltet ist. Das For-

mular ist der Gemeindekanzlei bis Ende am 15. Juli 2022 einzureichen.  

 

 

Bauen ohne Baubewilligung 

 

Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass das Erstellen von Bauten und 

Anlagen, wesentliche Umgestaltungen, Erweiterungen oder Zweckänderun-

gen an Gebäuden, sowie deren Beseitigung einer Baubewilligung bedürfen. 

Wer Bauten oder Anlagen ohne Bewilligung oder unter Verletzung einer sol-

chen erstellt, macht sich strafbar.  

Im Zweifelsfall erteilt die Bauverwaltung KIP Siedlungsplan AG Wohlen (056 

618 30 10) gerne Auskunft, ob ein Bauvorhaben bewilligungspflichtig ist oder 

nicht.  

 

 



Steuergesetzrevision 2022: Auswirkungen für die Gemeinde Niederwil  

 

Am 15. Mai stimmen die Aargauerinnen und Aargauer über das kantonale 

Steuergesetz ab. Die Revision des Steuergesetzes sieht eine Erhöhung der 

Pauschalabzüge für Versicherungsprämien bei natürlichen Personen sowie 

eine Senkung des Gewinnsteuertarifs für Unternehmen mit mehr als 250‘000 

Franken Gewinn - gestaffelt von 18,6 Prozent auf 15,1 Prozent - vor.  

 

Laut Berechnungen des Kantonalen Steueramts würden die Steuereinnah-

men aller Aargauer Gemeinden ohne Steuerreform (also wenn diese vom 

Volk am 15. Mai abgelehnt werden sollte) von 2021 bis 2025 von 1,972 auf 

2,143 Milliarden Franken ansteigen. Mit Steuerreform und Kompensationszah-

lungen des Kantons würden sie um rund 67 Millionen Franken - d. h. auf 2,075 

Milliarden Franken ansteigen. Bei der Berechnung stützt sich das Kantonale 

Steueramt auf die Prognosen zum Wachstum und Bruttoinlandprodukt ab.  

 

Aus den neuesten Berechnungen des Kantonalen Steueramtes geht hervor, 

dass die Steuerrevision in der Gemeinde Niederwil zu Mindererträgen von 

jährlich 141‘076 Franken führen würde. Die prognostizierten Mindereinnah-

men wurden bei der Budgetierung der Steuererträge 2022 berücksichtigt. 

 

 

Senioren-Treff 

 

Der nächste Senioren-Treff findet am Donnerstag, 28. April 2022, 14 - 16 Uhr, 

im Pavillon am Schulweg, Niederwil (vis-à-vis Kirche), statt. Es gibt wie ge-

wohnt Kaffee, Tee, Mineralwasser und Kuchen. Eingeladen sind die Seniorin-

nen und Senioren von Niederwil und Fischbach-Göslikon. Die Teilnahme ist 

kostenlos. Da die Corona-Situation noch nicht ganz ausgestanden ist, wird es 

den Teilnehmern im Sinne der Eigenverantwortung freigestellt, eine Hygiene-

Maske zu tragen. 

 
Seniorenrat Niederwil 

 


